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Geburtstags-Jubilare

Freitag, 06. November 2020

Kostenschätzung unter Zuhilfennahme fachlicher Beteiligung 
und der Prüfung möglicher Zuschüsse. 
 
 
Vorstellung Strukturgutachten Wasserversorgung 
 
Aufgrund von geplanten Sanierungsmaßnahmen an der 
Wasserversorgung, unter anderem am Versorgungsgebiet der 
Finsterlochquelle, hat der Gemeinderat in der Sitzung am 
20.12.2018 das Ingenieurbüros Tillig Ingenieure aus Dogern 
mit der Erstellung eines Strukturgutachtens beauftragt. 
Die ersten Ergebnisse der Untersuchungen wurden dem 
Gemeinderat bereits in der Sitzung am 19.09.2019 vorgestellt 
und diskutiert. 
Das Strukturgutachten, welches auch Voraussetzung für den 
eventuellen Erhalt von Fördermitteln bei künftigen Maßnahmen 
in der Wasserversorgung ist, wurde fertiggestellt und beim 
Landratsamt und Regierungspräsidium eingereicht. 
Im Gutachten sind Erkenntnisse weiterer Untersuchungen 
welche nach dem letzten Sitzungstermin gemacht wurden 
sowie Forderungen der zuständigen Genehmigungsbehörde mit 
eingeflossen.  
 
Die Ergebnisse des Strukturgutachtens wurden vom 
Gemeinderat zur Kenntnis genommen. 
 
 
Abwicklung der Photovoltaikanlagenbelegungen 
auf den Dächern der Gebäude der Fa. 
Lauffenmühle 
 
Die Dächer der Fa. Lauffenmühle sind mit Photovoltaikanlagen 
der Fa. Topoint belegt. Im Jahr 2011 hatte die Fa. Lauffenmühle 
der Fa. Topoint fast alle Dächer für die Installation und den 
Betrieb auf 20 Jahre vermietet und die Dachmiete im Voraus 
eingenommen. Zur Sicherung der Anlagen ließ die Fa. 
Lauffenmühle eine Grunddienstbarkeit im Grundbuch 
eintragen.  
Die Verwaltung hat mit der Fa. Topoint verhandelt, darauf 
aufbauend hat die Firma folgende Lösungsvarianten 
vorgeschlagen: 

- Varinate 1: Erwerb der gesamten PV- Anlage mit 2.08 
MW 

- Variante 2: Abbau der gesamtrn PV-Anlage 
- Variante 3: Erwerb eines Teils der PV-Anlage 

 
Unter der Voraussetzung, dass die Kosten förderfähig sind, 
schlug die Verwaltung vor, nach Variante 2 die Kosten für die 
Beseitigung der Anlage einschließlich der Löschung der 
Grunddienstbarkeit und allen damit verbundenen Kosten mit 
1,8 Mio. Euro abzugelten. 
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, Photovoltaikanlagen 
auf den Dächern der ehemaligen Fa. Lauffenmühle gegen eine 
Vergütung von 1,8 Mio. Euro entfernen zu lassen. 
 
 
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 
 
Der Gemeinderat stellte einstimmig den Jahresabschluss für das 
Haushaltsjahr 2019 fest. 
 
 
Jahresabschluss des Eigenbetriebs Versorgungs-
betriebe Lauchringen für das Wirtschaftsjahr 
2019 
 
Der Gemeinderat stellte einstimmig den Jahresabschluss des 
Eigenbetriebs Versorgungsbetriebe Lauchringen für das 
Wirtschaftsjahr 2019 fest. 
 
 

Jahresabschluss des Eigenbetriebs Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Lauchringen für das 
Wirtschaftsjahr 2019 
 
Der Gemeinderat stellte einstimmig den Jahresabschluss des 
Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Lauchringen für das 
Wirtschaftsjahr 2019 fest. 
 
 
2. Änderung des Bebauungsplanes "Nack II", OT 
Oberlauchringen 
a) Prüfung der abgegebenen Stellungnahmen 
während der Anhörungsfrist 
b) Satzungsbeschluss 
 
In der Sitzung am 16.07.2020 hat der Gemeinderat beschlossen 
den Bebauungsplan „Nack II“, OT Oberlauchringen im 
vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB zu ändern.  
Anlass für die erneute Änderung des Bebauungsplans war der, 
dass seitens einiger Eigentümer eine Gleichstellung zum 
Nachbarschaftsrecht Baden-Württemberg bzw. deren 
Regelungen in Zusammenhang mit dem Thema Einfriedungen 
geschaffen werden soll.  
Nach dem Aufstellungsbeschluss wurde der Öffentlichkeit sowie 
den berührten Trägern öffentlicher Belange mit Fristsetzung bis 
einschließlich 02. Oktober 2020 Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben. Nach Auswertung der Stellungnahmen waren jedoch 
keine Änderungen erforderlich. 
 
Der Gemeinderat hat nach Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange untereinander und gegeneinander die in der 
Auswertung vorgelegte Stellungnahmen zur Kenntnis 
genommen. Er beschloss einstimmig die 2. Änderung des 
Bebauungsplanes „Nack II“, OT Oberlauchringen nach § 10 
BauGB als Satzung. 
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Geburtstags-Jubilare 

 
 
 
Die nachstehend aufgeführten Jubilare feiern im Laufe der  
Woche ihren Geburtstag: 
 
 
Ortsteil Unterlauchringen 
 
Am    06.11.2020    wird    Herr Egon Leuenberger 
    94 Jahre. 
 
Am    09.11.2020    wird    Herr Hasan Hüseyin Büker 
    75 Jahre. 
 
Am    12.11.2020    wird    Frau Antonia Amati 
    75 Jahre. 
 
Die Gemeindeverwaltung gratuliert den Jubilaren recht  
herzlich. 
 
Hinweis: Bitte beachten Sie! Gemäß § 50 BMG gelten seit 
01.11.2015 Einschränkungen bei der Weitergabe von 
Altersjubilaren an Presse, Mandatsträger oder Rundfunk: 
 
Für die Altersjubilare dürfen nur der 70. Geburtstag und  
jeder fünfte weitere Geburtstag veröffentlicht werden.  
 
 
 
 
 


